
Ich erinnere mich u.a. an folgende Fälle:
Es war dort ein früherer Staatsanwalt M. A. A1 p e r i n (Alter etwa 
Mitte 50) aus Moskau: Alperin war Jude und gehörte bis zu seiner 
Verhaftung im Jahre 1951 einer Experten-Kommission an, die sich 
seit 1946 mit der Vorbereitung einer umfassenden Strafrechtsreform 
befasste. 1951 wurde er wegen „Vertrauensbruch” gemäss § 58,14 
StgB RSFSR zu 25 Jahren Arbeitserziehungslager verurteilt. Alperin 
wurde von einem Kollegen angezeigt, er habe kritische Bemerkungen 
über das System gemacht und wurde daraufhin verurteilt.
Ich erinnere mich weiter an einen Ungarn namens Ferenc N a t ,  
etwa 25 Jahre alt, der zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden 
war, weil er während des Krieges gegen die Sowjetunion gekämpft 
hatte.
Weiter erinnere ich mich an einen ukrainischen Juden namens Jakob 
E i d e l m a n n  aus Kiew, etwa Mitte 50.
Eidelmann war Journalist und Mitarbeiter der Literaturnaja Gazeta 
in Moskau. 1948/49 hatte er einen Artikel über die Literatur der 
westlichen Welt, speziell in Amerika, geschrieben. In diesem Artikel 
fand Eidelmann auch einige Worte des Lobes für die westliche Lite
ratur. Dieser Artikel wurde allerdings nicht publiziert, vielmehr 
setzte man einen Spitzel auf Eidelmann an und schon nach wenigen 
Monaten wurde er von der NKWD verhaftet und gemäss den Be
stimmungen des § 58 StGB RSFSR wegen antisowjetischer Agitation 
verurteilt.
Mit den vorgenannten Personen hatte ich persönlichen Kontakt, und 
kenne daher ihr Schicksal aus ihren eigenen Schilderungen. Be
merken möchte ich, dass Alperin nach dem Streik im Sommer 1953 
in Workuta einen Antrag auf Straferlass an die zuständige General- 
prokuratur richtete. Nach einiger Zeit erhielt er von dieser Stelle 
den Bescheid, dass seine Strafe auf 10 Jahre Zwangsarbeitslager her
abgesetzt worden war. Mir ist dabei als Jurist aufgefallen, dass 
dieser Bescheid von der Prokuratur kam und nicht von einem Ge
richt. Es wurde auch nicht auf irgendeine gerichtliche Zustimmung 
Bezug genommen, vielmehr lag ganz offensichtlich die Kürzung der 
Strafe ausschliesslich in den Händen der Prokuratur.
Ich gehörte zu einer Brigade, die sich „Intrud” nannte, (individualnje 
trud). In dieser Brigade befanden sich solche Häftlinge, die wegen 
Beschädigungen, Verletzungen oder sonst für Arbeiten über oder 
unter Tage im Schacht selbst nicht eingesetzt werden konnten. Sie 
wurden beschäftigt mit Schneeräumen, Ausfegen, Bauhilfsarbeiten 
und sonstigen Lagerverwaltungsarbeiten.
Die Arbeitszeit betrug 9 Stunden, dazu kam noch der An- und Ab
marsch bis zur eigentlichen Arbeitsstätte. Insgesamt waren wir im 
Durchschnitt etwa 10 Stunden vom Lager abwesend.

3) Im Schacht arbeitete auch eine Anzahl von „Freien” mit. Es 
waren dies Personen, die aus anderen Teilen der Sowjetunion in die 
dortige Gegend zwangsgesiedelt worden waren, vor allen Dingen 
Volksdeutsche. Daneben befanden sich unter den „Freien” auch 
solche Personen, die ihre Freiheitsstrafe im Lager verbüsst hatten, 
aber nach der Freilassung nicht in ihre Heimat zurückkehren konn
ten, sondern gezwungen wurden, in der Umgebung des Lagers sich 
anzusiedeln.
Ich erinnere mich z.B. an den Fall eines Deutschen namens Heinrich 
V o g e l ,  der Rechtsanwalt in Berlin gewesen war und schon 1945 
von der Besatzungsmacht zu 8 Jahren Freiheitsentzug verurteilt 
wurde. Nachdem seine Strafe 1953 abgelaufen war, konnte er nicht 
nach Deutschland zurück, sondern wurde in der Nähe des Lagers 
angesiedelt. Ich habe ihn nach seiner Entlassung aus dem Lager noch 
wiederholt getroffen. Als ein Teil der im Lager befindlichen Deut
schen in ihre Heimat abtransportierte wurde, war Vogel nicht da
bei. Ich habe allerdings erfahren, dass er etwa im Herbst 1954 zu
rückgekommen sein soll.
Ich weiss auch von anderen Lagerinsassen — Angehörigen der 
Sowjet-Union — die nach der Entlassung aus dem Lager nach Ab-
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